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Amtliches.
Bekanntmachung

über die Verfütterung von Kartoffeln.'
Dom 23. September 1916

Auf Grund des § 5 der Bekanntmachung über die
Kartoffelversorgung vom 26. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S - 590) wird folgendes bestimmt:

8
Kartoffeln und Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei

dürfen nur an Schweine und an Federvieh verfütterwerden.
Kartoffelerzeugerdürfen Kartoffeln, die als Speise-

kartoffeln oder als Fabrikkartoffeln nicht verwendbar
sind, mit Genehmigung ihres Kommunalverbandes auch
an andere Tiere ihrer Wirtschaft als an Schweine und
und an Federvieh verfüttern, soweit die Verfütterung
an Schweine und an Federvieh nicht möglich ist.

Kartoffelstärke und Kartoffelstärkemehl dürfen nicht
verfüttert werden.

8 2.
Als Kommunalverband im Sinne des 8 1 gilt die

von der Landeszentralbehörde gemäß § 11  der Be¬
kanntmachung über die Kartoffelversorgung vom 26.
Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 590) bestimmte Be
Hörde.

8 3.
Wer den Verboten des § 1 zuwiderhandelt, wird

mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld
strafe bis zu fünfzehnhundertMark bestraft.

8 4.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ber

kündung in Kraft.
Berlin, den 23. September 1916.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts.

»na Batscki.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich um sofortige
ortsübliche Bekanntmachung.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
Abschrift eines Telegramms aus Berlin vom 26. Sep.

tember 1916.
Nach mir gewordener Mitteilung ist die Beschlag¬

nahme des Obstes für die Marmeladenherstellung viel¬
fach in ihrer Wirkung dadurch gefährdet, daß die Be-
schlagnahme örtlich aufgehoben ist. Freigabe im Lin-
zelfall zu leicht erfolgt und Verladungen an Kriegsge¬
sellschaft verhindert. Die Anlieferung bislang so ge-
ring, daß Bedarf von Heer und Bevölkerung nicht ent¬
fernt gedeckt werden kann. Ersuche daher im Einver¬
nehmen mit Kriegsministerium die schärfsten Maß-
nahmen zu treffen, daß Beschlagnahme überall zweck¬
mäßig durchgeführt wird. Die mit Verfügung über
beschlagnahmtes Obst beauftragte Kriegsgesellschaft für
Obstkonseroen und Marmeladen, Telegrammadresse:
Kriegsobst Berlin, wird für jede angemeldete Obstmenge
sofort telegraphisch Verladeanweisung erteilen, sodaß
Verderbsgefahr̂ ausgeschlossen.

Der Präsident des Kriegsernährungamts.
I . D. : gez. Edler von Braun.

Tgb. Nr. K. A. 8304.
Marienberg, den 2. Oktober 1916.

Abdruck erhalten die Herren Bürgermeister des
Kreises mit Bezugnahme auf meine Verfügung vom
25. September, Kreisblatt Nr. 77, zur Kenntnis Lund
genauen Beachtung.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Berlin W. 9, den 12. September 1916.

Noch in höherem Grade als im vergangenen ist
«s in diesem Jahre von Wichtigkeit, die zu erwar¬
tende Eich-, Buch-, und Roßkastanienmastzur Erleich¬
terung der Viehhaltung und zur Milderung des herr¬
schenden empfindlichen Mangels an Oel in jeder mög-
tichen Weise auszunutzen.

Die Königliche Regierung wolle der wichtigen An¬
gelegenheit ihre volle Aufmerksamkeit schenken und so¬
fort alle zur Erreichung des gesteckten Zieles erforder¬
lichen Vorbereitungen treffen, insbesondere die in Frage
kommenden Ortsbeamten mit eingehender Anweisung
»ersehen.

Die in meinen Runderlassen vom 1. August 1915
- III 5827, I A III e 12 541 - für das Sammeln
»sw. der genannten Früchte erteilten Anweisungen, auf
»ie ich verweise, sind im allgemeinen auch für das lau¬
fende Jahr zu beachten.

In einzelnen Punkten werden sie, wie folgt, er¬
gänzt oder abgeändert:

1. Wegen des Eintriebes von Schweinen und an¬
derem Vieh in die masttragenden Vuchenbeständeund
wegen des Sammelns von Bucheckern zum Zweck des
Verfütterns behalte ich mir vor, besondere Bestimmun¬
gen zu treffen.

2. Das Sammeln der Früchte kann entweder wie
im Vorjahre für Rechnung der Verwaltung oder auf
Grund unentgeltlich— unter Umständen unmittelbar
von den Förstern — abzugebender Erlaubnisscheine er¬
folgen. - Letzterenfalls können die gesammelten Früchte
nach dem Ermessen der Königlichen Regierung den
Sammlern überlassen oder gegen Zahlung eines ange¬
messenen Sammellohnes für die Forstoerwaltung ganz
oder teilweise in Anspruch genommen werden.

3. Ich ermächtige die Königliche Regierung, auch
Eicheln, Bucheckern und Roßkastanien, die in der Um¬
gebung der Staatsforstreviere gesammelt worden sind,
namentlich da für Rechnung der Staatskasse anzu¬
kaufen und zur demnächstigen vorschriftsmäßigen Ver¬
wendung aufzubewahren, wo es an anderen nahe ge-
legenen Abnahmestellen fehlt.

4. Es wird dringend empfohlen, die Bucheckern
nicht ausschließlich durch das mühsame und zeitraubende
Auflesen vom Boden, sondern auch durch das Ab¬
klopfen der Aeste, namentlich von Randstämmen, mit
umwickelten Aexten und durch Abschlagen mit Stangen
auf untergebreitete Tücher oder auf den vorher von
Laub befreiten nacktem Boden zu gewinnen.

Ist die Laubdecke eines Bestandes nur schwach,
so kann auch in Frage kommen, sie vor dem Abfall
der Früchte zusammenzukehren und dadurch das spätere
Sammeln der Früchte zu erleichtern.

Endlich kann auch das Iufammenfegendes Laubes
mit den Bucheckern und nachfolgendes Aussondern, der
Früchte durch Wersen und Sieben - hierzu ist ein
gröberes und ein feineres Sieb erforderlich, von denen
jedes die Bucheln nebst den feineren Beimengen durch-
läßt, dieses die reine Büchel zurückhält - das Sam¬
meln sehr fördern.

5. Für das Sammeln werden fast nur Frauen
und Kinder in Betracht kommen.

Ls steht erfreulicherweise zu erwarten, daß der
Herr Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegen¬
heiten auch in diesem Jahre die Schulkinder zur Teil-
nähme an der Sammelarbeit nach Bedarf beurlauben
lassen wird. Weitere besondere Mitteilung hierüber
behalte ich mir vor. Gegebenenfalls wolle die König¬
liche Regierung von der Verwendung von Schulkindern
möglichst ausgedehnten Gebrauch machen und die Orts¬
beamten anweisen, daß sie sich der sammelnden Jugend
während ihres Aufenthalts im Walde auf das Für-
sorglichste annehmen, damit niemand zu Schaden kommt.

6. Die Zahlung des Sammellohnes kann nach
Maß oder Gewicht erfolgen.

Die Preise, zu denen die Eicheln und Roßkastanien
von der Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte
werden übernommen werden, stehen noch nicht fest.
Für Eicheln und Roßkastanien dürften aber mit Si¬
cherheit nicht geringere Preise als im Vorjahre, das
sind für lufttrockne Eicheln 19 Mk. und für lufttrockne
Roßkastanien 15 Mk. je 100 kg gezahlt werden. Die
lufttrocknen Bucheckern werden vom Kriegsausschuß
für pflanzliche und tierische Oele und Fette übernommen,
der sich bereit erklärt hat, 60 Mk. für je 100 kg zu
zahlen.

Weitere Mitteilungen hierüber behalte ich mirvor.
7. Die Sammellöhne sind allen Sammlern, insbe¬

sondere also auch den Schulkindern, gleichmäßig in sol¬
cher Höhe zu gewähren, daß sie zusammen mit den für
Reinigen, Ablüften, Aufbewahren, Pflege und Verbrin¬
gen der Früchte nach, der nächsten Bahnstation der Ver¬
waltung entstehenden weiteren Kosten hinter den zu¬
gesicherten Höchstpreisen nicht wesentlich zurückbleiben
oder diese auch ganz erreichen.

8. Von Wichtigkeit ist, daß den Sammlern die
Ablieferung der Früchte durch Einrichtung zahlreicher,
in der Nähe der masttragenden Bestände gelegener Ab-
nahmestellen erleichtert und der Sammellohn möglichst
ebendort alsbald nach der Abnahme gezahlt wird.

Den mit der Auszahlung der Sammellöhne be¬
bauten Personen müssen zu dem Zweck die erforder¬
lichen Barmittel rechtzeitig zur Verfügung gestelltwerden.

Ich nehme an, daß mit dem Geschäft des Aus-
zahlens in der Regel die Vorarbeiter der betreffenden
Förster werden beauftragt werden können.

9. In betreff des Einsammelns von Eicheln durch
Forstbeamte für den eigenen wirtschaftlichen Bedarf
verbleibt es bei der Vorschrift meines Runderlasses vom
14. September 1915 - III, 6757 I A III e 13625

Ich hoffe, daß es möglich sein wird, sowohl den
beteiligten Beamten als auch den Sammlern seinerzeit
einen Teil des aus den gesammelten Bucheln gewon¬
nenen Oeles und Oelkuchens zu überweisen. Die Ent¬
scheidung hierüber steht noch aus. Sobald sie ergangen
ist, wird hierzu weitere Verfügung ergehen.

Auch darüber bleibt die Bestimmung noch Vorbe¬
halten, ob von den gesammelten Eicheln und Roß¬
kastanien an die in der Umgebung des Waldes woh¬
nenden Viehhalter zur Befriedigung ihres wirtschaft¬
lichen Bedarfs abgegeben werden darf.

Vis zum 5- Januar 1917 ist mir anzuzeigen,
welche Mengen von Eicheln, Bucheckern und Roßkasta¬
nien gesammelt, und welche Sammellöhne und sonstige
Kosten durchschnittlich je Hektoliter oder Doppelzentner
der verschiedenen Früchte verausgabt worden sind-

Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten.

Freiherr von Schorlemer.

Anweisung
zur Ausführung der Verordnung des Bundes¬

rats über Bucheckern vom 14. Sevt . 1918
(Reichs-Gesetzbl. S . 1027) .

Auf Grund des § 12 der Verordnung über Buch¬
eckern vom 14. September 1916 bestimmen wir:

Zu 88 5j 6, 7, 10 und 11 der Verordnung:
„Zuständige Vehörüe" ist, soweit es sich um Land¬

kreise handelt, der Landrat (im Regierungsbezirk Sig¬
maringen der Oberamtmann), in Stadtkreisen der Ma¬
gistrat, „höhere Verwaltungsbehörde" der Regierungs¬
präsident.

Zu § 9 der Verordnung:
Für die Zulassung einzelner und allgemeiner Aus¬

nahmen von dem Verbote des Verfütterns der Buch¬
eckern, insbesondere für die Bestimmung, ob und inwie¬
weit das Eintreiben von Schweinen zugelassen werden
kann, sind in den Landkreisen die Landräte (Oberamt-
männer), in den Stadtkreisen die Magisträte zuständig.

Berlin, den 23 September 1916.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten
I . V. : Freiherr vo« Falkenhausen.

Der Minister für Handel und Gewerbe
I . V. : Dr. Goeppert.

Der Minister des Innern
_ I . A : Schlosser.

Marienberg, den 2. Oktober 1916.
Bekanntmachung.

Ich mache wiederholt darauf aufmerksam, daß
nach 8 l der Bekanntmachung des Präsidenten des
Kriegsernährungsamts über den Verkehr mit Brotge-
treide und Wintergerste zu Saatzwecken die Deräußer-
ung, der Erwerb und die Lieferung von Brotgetreide
und Wintergerste zu Saatzwecken nur gegen Saatkarte
erlaubt ist. Gegen diese Bestimmung wird noch viel-
fach verstoßen̂ insbesondere haben Landwirte, welche
nicht im Besitze einer Saatkarte waren, Brotgetreide
zu Saatzwecken verkauft. Wie bereits in meiner Der-
fügung vom 10. August 1916 — Kreisbl. Nr. 67 -
ausdrücklich hervorgehoben, werden diejenigen Personen,
welche Saatgetreide ohne Saatkarte erwerben, veräu¬
ßern oder liefern, gemäß8 9 der Bekanntmachung über
Brotgetreide und Mehl aus der Ernte 1916 vom 29.
Juli 1916 mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit
einer Geldstrafe bis zu 10000 Mark bestraft.

Weiter geben mir die vielen Anträge auf Ausstel-
lang von Saatkarten zum Bezüge von Saatgetreide
Veranlassung, erneut darauf hinzuweisen, daß das be-
zogene Saatgetreide auch sämtlich zur Saat Verwen- .
düng finden muß und daß die Verwendung des Saat-
getreides zu anderen Zwecken unter Strafe gestellt
ist.

Dir Herren Bürgermeister ersuche ich, vorstehendes
wiederholt zur Kenntnis der Ortseingesessenen zu brin-
gen und die genaue Beachtung der Vorschriften zu
überwachen.

Der Vorsitzende des Kreisausfchusses
des Oberwesterwaldkreises.

Marienberg, den 4. Oktober 1916.
Bekanntmachung.

Auf Veranlassung des Landesfleischamtes wird
hiermit bekannt gegeben, daß alle verkäuflichen Schlacht¬
schweine von mehr als 80 kg Lebendgewicht nur an
den Viehhandelsverband verkauft werden dürfen.

Der Vorsitzende des Kreisausfchusses



Bekanntmachung
(Nr. M. 1/10. 16. R.  R . A.),

betreffend Beschlagnahme. Bestandserhebung
und Enteignung von Bierglasdeckeln und

Bierkrugdeckeln aus ginn *) und freiwillige
Ablieferung von anderen Zinngegenständen.

Vom 1. Oktober 1916.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des König¬

lichen Kriegsministeriums zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit
dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen
die Vorschriften über Beschlagnahmeund Enteignung nach 8 6**)
der Bekanntmachungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
vom 24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 357), vom 9. Oktober
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645) und vom 25. November 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 778) und jede Zuwiderhandlung gegen die
Meldepflicht nach § 5***) der Bekanntmachungen über Vorratser-
hebuntzen vom 2. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54), vom 3.
September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 549) und vom 21 Oktober
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 684) bestraft wird . Auch kann die
Schließung des Betriebes gemäß der Bekanntmachung zur Fern¬
haltung unzuverlässigerPersonen vom Handel vom 23. September
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) angeordnet werden.

8 1
Inkrafttreten der Bekanntmachung.

Die Bekanntmachung tritt mit dem Beginn des 1. Oktober
1916 in Kraft.

§ 2.
Bon der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
Von der Bekanntmachung werden betroffen:

sämtliche aus Zinn*) bestehenden Deckel von Diergläsern und
Bierkrügen, einschließlich der dazugehörigen Scharniere.

§3-
Ausnahmen.

Ausgenommen von den Bestimmungendieser Bekanntmachung
sind Deckel und Scharniere von zinnernen Krügen und Pokalen
sowie Rsinder, Einfassungenund Scharniere aus Zinn, sofern die
dazugehörigen Deckel nicht aus Zinn bestehen.

8 4-
Don der Bekanntmachung betroffene

Betriebe usw.
Die Bestimmungen dieser Bekanntmachung gelten für alle

Brauerei . Gastwirtschaft- und Schankbetriebe (z. B. Brauereien,
Bierverläge, Gastwirtschaften, Kaffeehäuser und Konditoreien, über¬
haupt Bierausschänke aller Art), ferner für Vereine und Gesell¬
schaften, Kasinos und Kantinen.

85.
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffene Gegenstände wer¬
den hiermit beschlagnahmt, soweit sie sick im Besitze over im Be.
wahrsam der im § 4 bezeichneten Personen und Betriebe befinden.

Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf solch« Gegenstände,
die aus Zinn hergestellt sind, das von der Kriegs-Rohstoff-Ab-
teilung des Königlichen Kriegsministeriumsoder durch die Militär¬
befehlshaber fteigegeben worden ist.

8 6-
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme von
Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen verboten
ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind, soweit
sie nicht ausdrücklich auf, Grund der folgenden Anordnungen oder
etwa weiter ergehender Anordnungen erlaubt werden. Den rechts¬
geschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege
der Zwangvollstreckungoder Arrestvollziehung erfolgen.

Trotz der Beschlagnahmesind alle Veränderungen und Ver¬
fügungen zulässig, die mit Zustimmung der mit der Durchführung
der Bekanntmachung beauftragten Behörden erfolgen.

Die Befugnis zum einstweiligen ordnungsmäßigen Weiter¬
gebrauch der beschlagnahmtenGegenstände bleibt unberührt.

§7.
Meldepflicht» Enteignung und Ablieferung

der beschlagnahmten Gegenstände.
Die von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände unter¬

liegen der Meldepflicht. Sie sind, sobald ihre Enteignung angeordnet
ist, von den Biergläsern und Vierkrügen zu entfernen und an
Sammelstellen abzuliefern, die von den beauftragten Behörden
errichtet und bekanntgegeben werden.

Die enteigneten Gegenstände, die nicht innerhalb der vorge¬
schriebenen Zeit abgeliefert sind, werden auf Kosten der Ablieferungs¬
pflichtigen zwangsweise abgeholt werden.

Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung werden die
Kommunalverbände beauftragt . Diese erlassen auch die Aus¬
führungsbestimmungen hinsichtlich der Meldepflicht, Ablieferung
und Einziehung der beschlagnahmtenGegenstände.

Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als Kommunal¬
verband im Sinne dieser Bekanntmachung zu gelten hat . Die
Kommunalverbände können den Gemeinden die Durchführung
dieser Bekanntmachung übertragen. Gemeinden, die nach der
letzten Volkszählung mehr als 10 000 Einwohner haben, muß auf
Verlangen die Durchführung übertragen werden.

§ 8 .
Ueb ernahmepreis.

Der von der beauftragten Behörde zu zahlende Uebernahme-
preis wird auf 8, - Mk. für jedes 1-8 festgesetzt. Dieser Uebernahme-
preis enthält den Gegenwert für die abgelieferten Gegenstände
einschließlich aller mit der Ablieferung verbundenen Leistungen
wie Entfernung der Deckel und Scharniere von den Gläsern und
Krügen.

*) Unter Zinn im Sinne dieser Bekanntmachung werden
neben reinem Zinn auch Legierungen mit einem Zinngehalt von
75 v H. und mehr verstanden.

**) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu 10 000 M. wird, sofern nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwikt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände heraus-
zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu über¬
bringen oder zu übersenden, zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite¬
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft, oder «in anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschließt/

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. Wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider¬
handelt.
***) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund

dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er¬
teilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu 10 000 M. bestraft,' auch können Vorräte , die verschwiegen
sind, im Urteil für dem Staat verfallen erklärt werden. Eben¬
so wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenenLagerbücher
einzurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geld¬
strafe bis 3 000 M. oder im Unvermögensfalle mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig
die vorgeschriebenenLagerbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

Ablieferer, die mit dem vorbezeichneten Uebernahmepreis
nicht einverstanden sind, haben dies sogleich bei der Ablieferung
zu erklären. Ln Fällen, in denen eine gütliche Einigung über
den Uebernahmepreis nicht erzielt ist, wird dieser gemäß §8 2 und
3 der Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
vom 24. Juni 1915 auf Antrag durch das Reichsschiedsgericht
für Kriegsbedarf in Berlin W 9, Voßftr. 4, endgültig festgesetzt.

8 9.
Befreiung von der Beschlagnahme»

Enteignung und Ablieferung.
Solche beschlagnahmten Gegenstände, für welche ein kunst¬

geschichtlicher Wert durch anerkannte Sachverständige festgestellt
wird, die von der Landeszentralbehörde bestimmt und den Be-
troffenen durch die beauftragten Behörden namhaft gemacht wer¬
den, sind durch die beauftragten Behörden auf Antrag von der
Beschlagnahme, Enteignung und Ablieferung zu befreien.

Andenkenwert entbindet nicht von der Beschlagnahme, Ent¬
eignung und Ablieferung.

8 10.
Freiwillige Ablieferung von anderen

Jinngegenständen.
Die Sammelstellen sind auch zur Entgegennahme folgender

von dieser Bekanntmachung nicht betroffenen Eß- und Trinkgeräte
aus ginn") verpflichtet:

Teller, Schüsseln, Schalen, Kumpen, Becher, Krüge,
Kannen und Humpen.

Für jedes Kilogramm der freiwillig abgelieferten zinnernen
Gegenständewerden 6,— Mk. vergütet.

Die an diesen Gegenständen befindlichen Beschläge oder Be¬
standteile aus anderem Material als Zinn werden nicht vergütet
und sind vor der Ablieferung zu entfernen. Andere Gegenstände
aus Zinn sowie aus anderem Material bestehende mit Zinn über¬
zogene Gegenstände werden nicht angenommen.

8 H
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die die vorstehende Bekannt¬
machung betreffen, sind an die beauftragten Bh eörden zu richten.

Frankfurta. M., den 1. Oktober 1916.
18. Armeekorps. Stellv. Generalkommando.

1 Nr K N 8144
Marienberg, den 5. Oktober 1916.

Anordnung
betreffend die Abgabe von Walnüssen.
Aus Grund des § 12 Ziffer 1 und 5 der Bun¬

desratsverordnung vom ^ 1015 ordne ich
für den Umfang des Oberwefterwaidkreifes folgen¬
des an: 8 1

Die Besitzer von Walnußbäumen sind verflichtst,
ihre Ernte an den Kommunalverband abzuführen. Den
zehnten Teil können sie zur freien Beifügung zurück¬
behalten.

8 2
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung wer¬

den mit Geldstrafe bis zu 1500 Mk. oder mit Ge¬
fängnis bis zu 6 Monaten bestraft.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Vorstehende Anordnung wollen die Herren Bürger¬

meister sofort bekannt machen lassen. In jeder Ge¬
meinde ist eine Orts sammelstelle zu errichten, wohin
die beschlagnahmtenWalnüsse abzuliefern sind. Als
Höchstpreis ist für die zur Abgabe gelangten Walnüsse
in der harten Schale ein Betrag von 35 Pfg für das
Pfund zu zahlen, den die Gemeindekasse vorzulegen
hat. Rückerstattung der vorgelegten Beträge wird von
hier verfügt werden.

Alsbald nach erfolgter Walnußernte haben Sie
mir zu berichten, welche Menge (in Zentnern) dort zur
Abgabe gelangt ist und des weiteren mir auch diejeni¬
gen Personen namentlich mitzuteilen, die den beschlag¬
nahmten Teil ihrer Walnußernte nicht abgeliefert haben.

Fehlanzeige ist erforderlich.
Der Kreisausschuß des Oberwesterwaldkreises.

Tgb. Nr. K. A. 8305.
Marienberg, den 2. Oktober 1916.

An die Ortspolizeibehörden und Herren Gendar¬
meriewachtmeister des Kreises.

Der „Deutsche Verein für Säuglingsfürsorge" C.
B. in Berlin-Wilmersdorf, läßt durch eine Firma Wie¬
land & Co . Postkarten für seine Zwecke vertreiben.
Der Vertrieb der Postkarten erfolgt in derselben Weise,
wie sie sonst für Kriegswohlfahrtspostkarten vorge¬
schrieben wird. Eine Erlaubnis auf Grund der Bun¬
desratsverordnung vom 22.  Juli 1915 zum Vertriebe
der Dereinspostkarten ist nicht erforderlich, da weder
auf den Postkarten noch sonst irgendwie auf den Krieg
und einen Kriegswohlfahrtszweck hingewiesen wird.

Ein Kriegswohlsahrtszweck liegt nicht vor und
müssen die Verkäufer der Postkarten des Vereins er¬
forderlichenfalls im Besitze eines Wandergewerbe¬
scheines sein.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Tgb. Rr. K. A. 8303.

Marienberg, den 2.  Okt . 1916.
Der Herr Regierungspräsident hat durch Ver¬

fügung vom 24. September d. Is . T. B. Pr. I. 4.
A. 3814 das unterm 16. Juni 1916 erlassene Verbot
des Kälberschlachtens, abgedruckt im Kreisblatt Rr. 50
aufgehoben.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Tgb. Rr. K. A. 8331.

Marienberg, den 3. Oktober 1916.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Petroleumverteilung pro Oktober.
Mit Bezug auf den Verteilungsplan vom 18.

Juli - Kreisblatt Rr. 61 - bringe ich hiermit zur
Kenntnis, daß für den Monat Oktober die Hälfte der
Menge zur Ablieferung gelangt, die im September ge¬
geben wurde.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung
Große- Hauptquartier, 4. Okt. (W. T- B. Amtlich.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht

Auf der Schlachtfront nördlich der Somme ^
Laufe des Tages ständig an Heftigkeit zunehmend,,
Artilleriekampf, der im Abschnitt Morval- Bouchavex.
nes am Nachmittag seine größte Steigerung erfuhr
Starke französische Angriffe gegen unsere Stellungen̂
der Straße Sailly- Rancourt, im Walde St. Pj^
Vaast und an den südöstlich davon abgesprengten
stücken wurden, zum Teil im Handgemenge, abgeschi^
gen. Ein Offizier, 128 Mann, 2 Maschinengewehr,
fielen in unsere Hand. Englische Vorstöße bei Thiepvgs
und am Gehöft Mouquet wurden leicht abgewiesen,

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Front des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Nach dem blutigen Zusammenbruch ihrer Angriff,

von den Stellungen der Armee des Generalobersten
von Tersztyansli westlich von Luck am 2. Oktober er¬
litten die Russen gestern hier eine neue schwere Nieder¬
lage. Mit der Sicherheit und Ruhe des Siegers em¬
pfingen die Truppen des Generalleutnant Schmidt von
Knobeldorff und des Generals von der Marwitz den
mehrmals anstürmenden Gegner. Kein Fuß breit Bo¬
den ging verloren. Nach Tausenden zählen wiederum
die gefallenen Russen.

Oberleutnant von Cossel, von Vizefeldwebel Win-
disch südwestlich von Rowno vom Flugzeug abgesehj
und nach 24 Stunden wieder abgeholt, hat an meh.
reren Stellen die Bahnstrecke Rowno- Brody durch
Sprengung unterbrochen.

Front des Generals der Kavallerie Erzherzog Earl.
Nichts Neues.

Kriegsschauplatz in Siebenbürgen.
Im Görgeny-Tale griffen die Numänen mehrmals

vergebens an, westlich von Parajd erlangten sie Vor¬
teile.

Wir stehen vor Fogaras!
Westlich von Caineni (Südausgang des Roten-

Turm-Passes) fanden als Nachwehen der Schlacht von
Hermannstadt Kämpfe mit rumänischen Versprengten
statt. Ueber hundert Mann wurden gefangen genom¬
men.'

Feindliche Vorstöße im Hoetzinger(Hatszeger)-Be-
birge hatten keinen Erfolg, westlich der Oboroca-Höhe
gewannen unsere Verbündeten Gelände.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls

von Mackensen.
Dem umfassenden Angriff deutscher und bulgarischer

Truppen haben sich die bei Njahovo südlich von Bu¬
karest über die Donau gegangenen rumänischen Kräfte
durch eilige Flucht entzogen.

Mazedonische Front.
Zwischen dem Prespa-See und der Nidza-Planino

(nördlich des Kajmakcalan) wurden befehlsmäßig neue
Stellungen bezogen. An der Nidza-PIanina wird ge¬
kämpft.

Nordwestlich des Tahinos-Sees hält sich der Feind
noch im Karadzakoj am linken Struma-Ufer.

Der erste Generalquatiermeister.
Ludendorff.

Großes Hauptquartier, 5. Oktober (W. B. Amtlich)
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
Auf dem Schlachtfelds nördlich der Somme wuchs

die starke Artillerietätigkeit vor den Infanterieangriffen
der Gegner zur größten Heftigkeit an. An den mei¬
sten Stellen blieb die zum Sturm angetriebene feindliche
Infanterie bereits in unserem Feuer liegen. So brach
ein englischer Angriff zwischen dem Gehöft Mouquet
und Lourcelette völlig zusammen; so gelangte der
zwischen Courcelette Eaucout I'Abbaye vorbrechende
Gegner nur bei Le Sars bis in unsere Stellung, wo
die englsche Infanterie mit schweren Verlusten der un-
srigen im Handgemenge unterlag; so scheiterte auch ein
über die Linie Rancourt- Bouchavesnes geführter fran¬
zösischer Angriff vor unseren Linien. Zwischen Fregi-
court und Rancourt wurde am gestrigen Morgen heftig
gekämpft, wir hab-en hier einzelne Gräben verloren.

Heeresgruppe Kronprinz.
Beiderseits der Maas lebhafte Artilleriekämpfe.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Front des Generalfeldmarlchalls Prinzen Leopold

von Bayern.
An der Stochod-Front mehrere vergebliche Vor¬

stöße schwächerer feindlicher Abteilungen.
Immer wieder erneuerten die Russen ihre wüten¬

den Angriffe westlich von Luck. Sie haben nichts er¬
reicht! Jedesmal wurden ihre Angriffswellen von der
Artillerie, der Infanterie und den Maschinengewehren
zusammengeschossen. Nur nördlich von gubilno dran¬
gen schwache Teile bis in unsere Stellung vor, aus der
sie sofort wieder geworfen wurden.

Unsere Flieger, die auch an den vorangegangenen
Tagen durch erfolgreich« Angriffe auf Lager, Truppen'
bereitstellungen und Bahnanlagen den Gegner geschädigt
hatten, setzten gestern durch Abwurf zahlreicher Bomben
den Bahnhof Rozyszcze und die in seiner Nähe liegen¬
den Etappeneinrichtungenin Brand.
Front des Generals der Kavallerie Erzherzog Karl

Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
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Kriegsschauplatz in Siebenbürgen
DOn  Parajd wurden mehrmalige rumä¬

nische Angriffe abgeschlagen.
Die noch am 2. Oktober in der Gegend von Be-

kokten dlBavanykut ) zum Angriff übergegangene II.
Annee ist im Alt-Tale hinter die Sinca gewichen und
befindet sich auch weiter nördlich im Rückzuge.

Nach den vergeblichen verlustreichen Austrengungen
im Hoetzinger (Hatz eger)-Gebirge beiderseits des Strell-
(Sztngy )-Tales zieht sich der Gegner aus die Grenzhöhen
zurück.

Sei Orsova an der Donau gewann ein rumänischer
Vorstoß Boden. ’

Balkan -Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls

von Mackensen.
Feindliche Angriffe östlich der Bahn Lara Orman

-Cobadmo sind wie am 2 Oktober abgeschlagen.
Mazedonische Front.

Die Höhe der Nidze-Planina wird vom Feinde
gehalten. Sonst ist die Lage vom Prespa -See bis zue
Struma unverändert.

Im fortdauerden Kampf am linken Struma-Ufer
ging das Dorf Ienikoj wieder verloren

Der erste Generalquartiermeister:
Ludendorff.

Kaiser Wilhelm im Osten.
Berlin, 5. Okt. (W. B . Amtlich.) Der Kaiser hat

sich an die Ostfront zu den Truppen des Generalobersten
von Llnsingen begeben, gegen die sich der Hauptangriff
der Russen richtet. F a "

Günstiges Ergebnis der Kriegsanleihe in
Aussicht.

Berlin, 5. Okt. Die Zeichnungen für die Kriegs¬
anleihe bei unfern Großbanken sind nach der „Boss.
Ztg " in einem solchen Umfange erfolgt, daß auf ein
befriedigendes Ergebnis zu rechnen ist. Wenn die länd
lichen Zeichnungen sich in ähnlichem Verhältnis be-
wegen, dürfte der volle Erfolg der 5. Kriegsanleihe
als gesichert gelten.

Schärfste Ententeforderungen.
Lugano, 4. Okt. Wie die „Agenzia Nazionale"

aus diplomatischen Kreisen erfahren haben will, ließen
die EntentemächteKönig Konstantin eine Note zugehen
mit der Forderung, unverzüglich zur Befreiung des
griechischen Bodens von den bulgarischen Truppen zu
schreiten, widrigenfalls sie in ganz Griechenland den Be¬
lagerungszustand erklären und die Entwaffnung des
griechischen Heeres und der Flotte vornehmen werden
Die dem König gewährte Frist fei, so heißt es, sehr
Kurz, da General 5arrail die Entscheidung abwarte,
um zu einem Vorgehen in großem Stile zu chreiten.

Bern, 5. Okt. (W. B .) Nach einer Depesche des
Spezialberichterstattersdes „Secolo "aus Athen wurden
in der gestrigen Zusammenkunft der Gesandten des
Vierverbandes gegen die Reservisten zutreffende Maß¬
nahmen festgelegt. Zn den allernächsten Tagen werde
in ganz Griechenland auch eine Briefzensur der Alli-
irten in Kraft treten.

Die Luftangriffe auf Bukarest.
Bern, 4. Okt. (W . B .) Das Pariser „Journal"

bringt eine Drahtung seines Bukarester Mitarbeiters
über die Lage der rumänischen Hauptstadt. Deutsche
Luftschiffe und Flugzeuge hätten die Städte Eonstantza,
Piatra , Neamtau und Bukarest bei Tag und bei Nacht
mit Bomben beworfen, die viele Opfer gefordert hätten,
da sich die Bevölkerung allen Anordnungen der Be¬
hörden zum Trotz während der Bewerfung auf den
Straßen aufhalte, um das seltsame Schauspiel zu ge¬
nießen. Auch die Schrapnellsplitter der rumänischen
Abwehrkanonen hätten schon viele getötet.

werden dürfen als dem, den der Verkäufer bei Gegen¬
ständen und Verkäufen gleicher oder ähnlicher Art inner¬
halb der Kriegszeit vor dem l . 2.  1916 zuletzt erzielt
ooer festgesetzt hat. Nur ausnahmsweise, wenn es an
einem solchen Preise fehlt oder die Gestehungskosten
zuzüglich Unkosten und angemessenen Gewinns nach¬
weislich höher sind als dieser Preis , sind die Gestehungs¬
kosten zuzüglich Unkosten und angemessenen Gewinns
™Ä beni * , Verkäufer, der diese Vorschriften
nicht beachtet, setzt sich der Bestrafung wegen übermä¬
ßiger Preissteigerung nach der Bundesratsverordnnna
gegen übermäßige Preissteigerung vom 23 . 7. 15. _

?US (Gefängnis bis zu einem
Jahre und Geldstrafe bis zu 10000 Mark, oder eine
dieser Strafen, außerdem Einziehung und Vorräte).
Es kann auch auf Grund der Bundesratsverordnnna
vom 23. 9. 15. betr. Fernhaltung unzuverlässigerPer¬
sonen vom Handel (Reichs-Gesetzbl. S 603) der Han-
del mit Web-, Wirk- und Strickwaren untersagt werden
- Es ist beobachtet worden, daß die Vorschriften der
Verordnung vom 30. 3. 16. nicht genügend beachtet
werden. Es hat vielfach eine Preisgestaltung Platz ge¬
griffen, die zu übermäßigen Gewinnen für die Fabri¬
kanten und Händler führt. Das stellv. Generalkom¬
mando 18. Armeekorps sieht sich deshalb genötigt, um
insbesondere der minderbemittelten Bevölkerung die
Deckung ihres Bedarfs an Kleidung und Wä che zu
angemessenen Preisen dauernd zu gewährleisten, die
Preisgestaltung für Web-, Wirk und Strickwaren gam
besonders zu beobachten und bei den einzelnen Betei¬
ligten laufend zu prüfen. Ungerechtfertigte Preisstei¬
gerungen werden im allgemeinen Interesse strafrechtlich
verfolgt werden. - Wenn in der Verordnung vom

r -rA 1, ?ori „angemessenem Gewinn" gesprochen
wird, so ist damit nicht etwa ein prozentualer Zuschlag
zu den Selbstkosten (Herstellungskosten oder Einkaufs
preis zuzüglich der Generalunkosten und etwaiger be-
sonderer Kosten) zu demselben Prozentsätze wie im
Frieden gemeint. Diese in den Kreisen der Hersteller
und Händler vielfach verbreitete Ansicht ist irrig Sie
wurde zu einem mit den erhöhten Selbstkosten selbsttätig
wachsenden Gewinne führen und eine ungerechtfertiqe
Ausbeutung der durch den Krieg geschaffenen Verhält-
mste zu Gunsten einzelner, zum Schaden der Allgemein-
heit bedeuten. Als angemessener Gewinn ist vielmehr
grundsätzlich nur derjenige anzusehen, der auch in Frie-
denszeiten für gleiche Waren und unter sonst gleichen

erhaltnissen erziel! worden ist. Dieser Friedensgewinn
ist zahlenmäßig festzustellen. Nur dieser zahlenmäßig
festgestellte Betrag darf, ohne Rücksicht aus die Höhe
der Gestehungskosten und der Unkosten, als ange¬
messener Gewinn zugeschlagen werden. Wenn z B.

6 U1T h0Jte" ein*r Ware zuzüglich allgemeiner
Unkosten im Frieden 4 Mark betrugen und der Her¬
steller 1 Mark ?= 25°/0 als seinen Gewinn aufschlug,
sd darf er, wenn die Herstellungskosten der gleichen
Ware zuzüglich allgemeiner Unkosten jetzt 8 Mark be-
tragen, nicht etwa 25°/« = 2 Mark als seinen Gewinn
auf schlagen, sondern er darf nur 1 Mark als ange-
mchenen Gewinn betrachten, d. h. er darf die Ware
nicht für 10 Mark, sondern muß sie für 9 Mark ver-
kausen. - Nach den vorstehenden Grundsätzen wird
das stellv. Generalkommando 18. Armeekorps bei den
Prüfungen, ob die Preisbeschränkung eingehalten ist,
verfahren. Von den gleichen Grundsätzen gehen die
Richtlinien aus, die der Herr Reichskanzler für die ge
maß der Verordnung vom 30. 3. 16. einzurichten
den Schiedsgerichte am 13. 4. 16. erlassen hat (ver
ossentlicht im Reichsanzeiger Nr. 91 vom 15. 4. lg .)

Von Nah unö Fern.
Marienberg, 6. Okt. Wie wir hören, beträgt das

Ergebnis der Zeichnungen auf die 5. Kriegsanleihe im
vberwesterwaldkreise annähernd 1 500 000 Mark.

- Die Kartoffelernte, welche seit mehreren Tagen
begonnen, hat durch das Regenwetter wieder Unter-
brechungen erfahren. Das Ergebnis ist verschieden
oenn der Ertrag einzelner Acker ist gering und anderer
wiederum befriedigend, so daß wir wohl mit einer
durchschnittlichen Mittelernte rechnen können.

«v r~,v Waldemar Kaiser in Hachenburg,
uizeseldwebel im Füsilier-Regiment Nr. 80, M G K
wurde in der Schlacht an der Somme zum Leutnant
befördert. Derselbe ist ein geborener Westerwälder und
zwar aus Hof bei Marienberg.

Preisgestaltung bei Web-, Wirk- und Stückwaren,
burch die Verordnung des Vundesrats über Preisbe-
Kränkungen bei Verkäufen von Web-, Wirk- und
Stückwaren vom 30. 3. 16. (Reichs-Gesetzbl. S . 214)
81 ist vorgeschrieben, daß Web-, Wirk- uud Strick-

bren grundsätzlich zu keinem höheren Preise verkauft

Die Beleuchtung der Flure und
^Eppe  n ist bei der jetzt wieder früh eintretenden
Dunkelheit eine gesetzliche(polizeilich festgelegte) Pflicht
des Hauswirts , Hausverwalters, Mieters oder der sonst
damit gemäß Vereinbarung betrauten Person. Es ist
eine mische Anschauung, in diesem Falle anzunehmen,
daß die Beleuchlungsfrist von einer bestimmten Stunde
ab beispielsweise ab 6 Uhr abends - laufe. Viel¬
mehr ist bei eintretender Dunkelheit für entsprechende
Beleuchtung Sorge zu tragen. Wann diese Dunkelheit
eintritt, ob bereits um 4 oder erst um 6 Uhr nach-
ü",. 095' -f. ö,a,bei  gleichgültig. Wer sich dieser ver¬
hältnismäßig klaren Polizeiverordnung widersetzt, kann
nicht nur dieser Uebertretung halber in Polizeistrafe
genommen werben, sondern hat auch evtl, noch zu ge¬
wärtigen, daß durch seine Schuld zu Schaden gekommene
Personen ihn zivilrechtlich haftbar machen — ein oft
sehr teurer Spaß . Haftpflichtversicherungen, bei denen
man versichert ist, übernehmen in solchen Fällen der-
artige Kosten nur, wenn der Versicherte Nachweisen kann,
daß ihn selbst keine Schuld trifft. Dieser Nachweis
durfte aber in allen Fällen schwerlich zu erbringen sein
m denen der Mieter bezw. Hauswirt die Beleuchtung
aus grober Nachlässigkeit ganz zu unterlassen oder un¬
zulänglich vorgenommen hat.

~ ff e e [ o ö als H ühnerfutte  r . Die
Beschaffung von Huhnerfutterist sowohl hinsichtlich der

Geldfrage als auch des Mangels an solchen Futtermitteln
uberhaupl für den Kleintierzüchter keine leichte Aufgabe.
Andererseits mug für eine gute Fütterung Sorge getragen
werden, wenn die Hühner nach ein paar Wochen legen
und spater den Winter übersteben sollen. Praktiker
haben nun herausgefunden, daß der ausgebrühte Kaffee-
stitz ein vorzügliches Futtermittel darstellt. Nicht der
Satz von Bohnenkaffee - der ja im übrigen auch nicht
mehr allzureichlich vorhanden sein wird - ist allerdings
gemeint, sondern der Satz von Gersten- und Roggen-
Nuŝ J ^ -r i ^tgetreide werden durch den
Ausguß lediglich ihrer aromatischen Bitterstoffe beraubt
behasten aber sonst alle ihre nahrhaften Stoffe, Man
braucht den Satz nur an der Luft zu trocknen und dann
den Hühnern hmzustreuen. Man wird erstaunt sein
mit welcher Gier die Tiere dieses Futter annehmen, das
für ihren Gaumen geradezu eine Art Leckerbissen dar¬
zustellen scheint. "
. ^ Ê "snahme, Besiandserhebimg Mid Enteignung

^laSde -ken und Bierkrugddeckelu auS Zinn und
freiwillige Ublleferung von anderen Zinngegenständen.
Die Nutzbarmachung der in irgend welcher Form
bereits im Betriebe und Gebrauch befindlichen Metall-

tU« ble  Interessen der Landesverteidigu ng wird
als Metallmobilmachung bezeichnet. Der Grundge.
danke der Metallmobilmachung ist der, die als Ge-
brauchsgegenstände festgelegten, also immobilen Metall-
meiigen nach Maßgabe des gegebenen Bedarfs an den
verschiedenen Metallsorten und unter weitgehendster Be¬
rücksichtigung der Interessen der Besitzer verfügbar zu

So wird neuerdings das Zinn an einer Stelle
beschlagnahmt und eingezogen, wo seine Hergabe ver-
hattnismäßig geringe Schwierigkeiten bereitet und ohne
nennenswerte Schädigung wirtschaftlicher Werte an-
gangrg ist Es handelt sich um die erheblichen Mengen
an Bierglasdeckeln und Bierkrugdeckeln, die aus Zinn
mü einem Reingehalt von 75 v. H. und mehr bestehen.
Diese Bierdeckel aus Zinn sind auf Grund der
M Kraft getretenen Bekanntmachung Nr.
2L1« 16’ £; R - A. anzumelden und abzuliefern.
Betroffen von dieser Maßnahme werden nicht nur alle
ur .en von Bierausschänken, Brauereien, Bierverläqen
Gastwirtschaften, Kaffeehäuser und Konditoreien, sondern
auch Vereine und Gesellschaften, Kasinos und Kantinen,
also aua) studentische Korporationen, Tafelrunden, Klubs

nähere Einzelheiten über die
Meldep.ucht, Beschlagnahme und Einziehung ergeben
sich aus dem Wortlaut der Bekanntmachung und den
Ausfuhrungsbestimmungen, welche die mit der Durch¬
führung beauftragten Kommunalbehördenerlassen. Die
Veröffentlichung erfolgt in der üblichen Weise durch An-
schlag und Abdruck in den Tageszeitungen. Es wird
darauf hmgewiesen, daß in § 10 der Bekanntmachung
außer der zwangweisen Einziehung der Zinndeckel von
Bierglasern und Bierkrügen freiwillige Ablieferung
einer Reihe von anderen Gegenständen aus Zinn gegen
angemessene Vergütung vorgesehen ist. Mit einer frei¬
willigen Ablieferung der in 8 10 benannten Gegen-
stande wird den vaterländischen Interessen ein beacht-
lcher Dienst geleistet.

. « ? r9lb.!l's ber  Kriegsanleihe in den Schulen
des Kirchspiels Hohn beträgt: Höhn 4444 50 Mk
O^ ugen 1729^ 5 Mk.. Schönberg 869,50 Mk'., Kacken-
b Dreisbach 214, - Mk ., Hahn 473,-
Ütk., Ailertchen 1202, - , zusammen 10 566,75 Mk.
Doppelt soviel als bei der 4. Kriegsanleihe : 5308 Mk.

Wir suchen einen beanlagten

lip lii
tn  die Lehre , gegen sofortige
Vergütung.

Herschbach, l . Okt. 1916.
Herschbacher Vorschnßverein.

Wer verkauft
fein Ein- oder Iwei -Familienhaus
mit Garten, auch mit Geschäft
(evtl. Eckhaus) hier oder Um¬
gegend. Off. an Georg Geifen-
hof, Postlagernd Limburg a/dLahn.

Zägemüller
gesucht, welcher auch Sägen
schärfen kann, sow. Sägewerks¬
arbeiter braucht

Ferdinand Weih,
Freusburg a./Sieg , b. Kirchen.

Habe 8—14 junge , kräftige

Mutterschafe
zu verkaufen.

Adresse und Offerten besorgt die
Geschäftsstelled. Bl.

WSMKM

AMen Sieimmer üuf  rf,e Inschrift..Osram“! - Ueberal, erhält,ich. Auergesellscha ' BerlinO. 17,



Reichhaltigste Auswahl in garnierten

* Damen-, Mädchen- und Wder -Wen«
in bester , geschmackvoller Ausführung bei billigster Preisberechnung

sind eingetroffen!

Beachten Sie bitte unsere Schaufenster

Rosenau HachenburgWarenhaus

Danksagung.
Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei dem in

jugendlichem Alter von 22 Jahren erfolgten Hinscheiden
unseres lieben Sohnes und Bruders

Klbrecht Wengenroth
sowie für die Begleitung zur letzten Ruhestätte und die
zahlreichen Kranzspenden sprechen wir hiermit unseren tief¬
gefühltesten Dank aus.

Grotzseifen , den 4. Oktober 1916.

Wilhelm Wengenroth mir Swtilie.

Ofine Bezugsliein
und sehr preiswert empfehlen wir

reizende Weiß- und BuntWereien
(vorgedruckte , halbfertige , fertige Sachen)

sowie

Stiliiereimaterial lind-Stoffel«ms« )
Neu eingetroffen : Rky - V0fratSK0cher

und alle Größen Gläser.

fi. Zuckmcier « Hachenburg.

Zahn - Praxis
Otto Bockeloh :: Ularienberg

jetzt Rotel „Werterwälder Rof“.
SprediTtunden:

Werktags 9 - t und 3 - 7 Uhr,
Sonntags 10- 2 Uhr.
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| Sit den HerdstlMs 1

1

— empfehlen wir unsere großen Lagervorräte . —

Ganz besonders günstige

Gelegenheit
für Schmiede , Vertreter etc ., denen wir gerne den
Alleinverkauf für ihren Bezirk gegen angemessene Ver¬
gütung übertragen . Katalog auf Wunsch kostenfrei.

Wir haben z. It . prompt ab Lager lieferbar
anzubieten:

150 Stück Rübenschneider,
70
50

200
150
10

V

n
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w

im

Häckselmaschinen,
Buttermaschinen,
Zentrifugen,
Iauchepumpen,
Iauchefässer,

große Mengen Ackerwalzen
u. f. w.

Wir bitten um Besichtigung unserer Lagerräume.

C. von Saint George,
Hachenburg.

Niederlage bei Herrn Carl Burkhardt , Altenkirchen/W.
und Herrn Franz Lorsbach , Gebhardshain.
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Große Sendung

Karbid
in grob und mittelkörnig
eingetroffen und gebe solchen zu
billigstem Tagespreis ab.

Verth . Seewald.
Hachenburg.

3» Mann
für Bergarbeit

(Hauer und Schlepper ) zum so¬
fortigen Eintritt sucht

Geioerkschost Alemdm,
qshn.

Meine Wohnung
befindet sich vom 2. Oktober ab

in der
Graf Heinrich - Straße

zwischen Westendhalle und
Helenenstift.

Dr. med . Triebes,
Hachenburg.

Tüchtiger , zuverlässiger

Platzmeister,
der auch mit Pferden umzugeheo
weiß , zu baldigstem Eintritt ge¬
sucht. Bei gutem Gehalt, freu
Wohnung , Licht und Brand.
Gute Zeugnisse erforderlich.

GO«« Berger&Cie.,
Faßsabrik , Hachenburg.

Zur herbstxflanzung!
4 und 5 jährige verschälte

Fichtenpflanze«
liefert

Jos . Lindemann,
Oberhundem.

TW«;im?)Tin«;
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